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Setzen Sie auf unsere 50-jährige Erfahrung wenn es um den
Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht!  

Werner Eisele Haus- und Grundstücksmakler GmbH  
wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein frohes  
Weihnachtsfest und ein glückliches und  
erfolgreiches Jahr 2020 verbunden mit  
vielen positiven Erfolgen und natürlich auch  
Gesundheit und Glück!

Für das unserem Unternehmen entgegengebrachte  
Vertrauen möchten wir uns auf  
diesem Wege herzlich bedanken  
und wir würden uns auf  
ein Wiedersehen freuen!

Ihr 
Werner Eisele Team

WERNER       EISELE
Haus- und Grundstücksmakler seit 1969

Verkauf | Vermietung | Verwaltung | Bewertung

Werner Eisele Haus- und Grundstücksmakler GmbH | Sperberhorst 8 | 22459 Hamburg 
Tel: 040 - 555 35 35 | E-Mail: info@werner-eisele-immobilien.de | www.werner-eisele-immobilien.de

Wertermittlung Ihrer Immobilie!
Sie möchten den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie wissen, weil Sie einen eventuellen Verkauf zum Bestpreis  

beabsichtigen? Wir führen für Sie eine genaue Analyse und Bewertung Ihrer Immobilie durch.  
Wenden Sie sich gern unverbindlich an Herrn Marc Teichmann – Tel. 040 555 35 35 oder  

per E-Mail an teichmann@werner-eisele-immobilien.de. 
Dieser Service ist für Eigentümer kostenlos!

Immobilienpolitik: Neue Gesetze auf dem Weg
Die Bundesregierung beschäftigt sich derzeit intensiv mit Fragen des Wohnens 
und Bauens. Veranlassung dazu geben die Klimaziele, der Wohnungsengpass 
in den Großstädten und das Urteil des Verfassungsgerichtes zur Grundsteuer. 
Der Bundestag hat die Reform der Grundsteuer beschlossen. Mit Hilfe einer 
Öffnungsklausel können die Bundesländer künftig selbst entscheiden, welches 
Berechnungsmodell sie anwenden wollen. Auch für die Maklerprovision gibt 
es neue Regeln: Zukünftig zahlen Käufer und Verkäufer jeweils den hälftigen 
Anteil. Der Gesetzentwurf für ein neues Wohnungseigentumsgesetz soll die 
Handlungsfähigkeit von Gemeinschaften flexibler und effizienter machen. 

Die Bau- und Kauflust von Investoren und privaten Anlegern ist trotz steigender  
Preise ungebrochen – allerdings zeigen sich in den Großstädten erste Grenzen.

Preisentwicklung bei  
Immobilien uneinheitlich 

Zinssenkung ins Unendliche
Finanzexperten hatten in diesem Jahr eigentlich 
mit Zinssteigerungen gerechnet. Stattdessen hat die 
EZB den Einlagezins auf ein Rekordtief gesenkt.  
Wie lange die Niedrigzinspolitik noch dauern wird, 
wagt niemand vorherzusagen. Der Blick nach  
Japan lässt ahnen, was möglich ist: Dort hält die 
Niedrigzinsphase bereits seit 30 Jahren an. 

Mietmarkt – hitzig diskutiert
Die Mieten in Berlin stiegen in zehn Jahren um  
104 Prozent. Das klingt viel, ist absolut betrachtet 
aber mit durchschnittlich 11,60 Euro nur Mittel-
maß. In München liegt der Wert bei 18,60 Euro und 
in Frankfurt am Main bei 14,20 Euro. Die hohe 
Steigerung für Berlin erklärt sich durch den starken 
Zuzug, Sanierungen, aber auch durch den nied-
rigen Ausgangswert von 5,70 Euro im Jahr 2009. 
Drastische Forderungen wie Mietendeckel und Ent-
eignung mögen vor dem Hintergrund der rasanten 
Entwicklung verständlich erscheinen, können aber 
die Wohnungsknappheit nicht beseitigen. 
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Monatlich genehmigte Neubauten
Wohn- und Nichtwohngebäude in Tausend

Wohnungsbau in Deutschland
Von Januar bis Juli 2019 wurden in Deutschland 
insgesamt 196.400 Wohnungen genehmigt. Das 
sind 3,4 Prozent weniger Baugenehmigungen als 
im Vorjahreszeitraum. Diese Zahlen werden wiede-
rum nicht reichen, um die Lücke zu schließen und 
den Wohnungsengpass zu mildern. 

Stadt 2009 2019 Steigerung
 Miete Euro/m² Miete Euro/m²

München 11,50 18,60 62 %
Frankfurt/Main 9,90 14,20 43 %
Stuttgart 8,80 13,00 48 %
Hamburg 8,40 11,80 40 %
Berlin 5,70 11,60 104 %
Köln 8,20 10,90 33 %
Düsseldorf 7,70 10,60 38 %
Nürnberg 6,70 10,00 49 %
Hannover 5,90 8,80 49 %
Bremen 6,40 8,20 28 %

Die deutsche Wirtschaft schwächelt, aber der Immobilienmarkt zeigt sich da-
von im Wesentlichen unbeeindruckt. Die Preise für Wohn- und Gewerbeimmo-
bilien steigen zwar immer noch. Ursächlich dafür sind weiterhin die extrem 
niedrigen Zinsen, die Anleger mangels Alternative auf den Plan rufen. Doch 
am Horizont zeigen sich erste Veränderungen. Die Preise am Wohnungsmarkt 
stiegen im 2. Quartal 2019 mit 6,6 Prozent nicht mehr ganz so stark wie in 
den vorausgegangenen Quartalen. Der vdp-Index für Mehrfamilienhäuser zog 
mit 6,0 Prozent ebenfalls weniger stark an als bisher. Nur die Preise von selbst 
genutztem Wohneigentum erhöhten sich mit 7,3 Prozent stärker als zuvor. 
Dabei verzeichneten die Preise für Eigenheime mit 7,6 Prozent das höchste Plus. 
Beachtlich ist die Entwicklung in den Top-7-Städten Hamburg, Berlin, Frank-
furt, Köln, Düsseldorf, München und Stuttgart. Dort legten die Wohnimmo-
bilienpreise im Vergleich zum Vorjahresquartal „nur“ noch um 4,6 Prozent zu. 
Käufer akzeptieren nicht mehr jeden Preis. Auch das Mietpreiswachstum in 
diesen Regionen verlangsamte sich stärker als im Gesamtmarkt.
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Studentenbuden:  
Nicht überall teurer

Für Studienanfänger lohnt sich ein Preisvergleich. Die Miete ist zu einem wichtigen 
Faktor bei der Wahl des Studienortes geworden.

Haus- und Grundbesitzerhaft-
pflicht: Gründlich vergleichen
Schnell ist es passiert: Ein Herbststurm weht Dach-
ziegel auf geparkte Autos, ein morscher Ast landet 
im Fenster des Nachbarn oder ein Passant stürzt, 
weil der Gehweg zugeschneit ist und der Mieter 
nicht geräumt hat. Dann haftet der Eigentümer 
bzw. Vermieter. Da hilft nur eins: eine gute Haus- 
und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Der Stif-
tung Warentest zufolge gibt es große Preisunter-
schiede. Ein Vergleich der Prämien und Konditionen 
lohnt sich. Für ein vermietetes Einfamilienhaus gibt 
es Angebote ab 25 Euro im Jahr, für Mehrfamilien-
häuser ab 43 Euro. Empfohlen wird eine Versiche-
rungssumme von mindestens zehn Millionen Euro. 
Wer sein Haus selbst bewohnt, ist mit einer Privat-
haftpflicht ausreichend geschützt.

Baudarlehen immer höher
Immer niedrigere Zinsen machen Baudarlehen im-
mer günstiger. Allerdings steigen auch die Kauf-
preise. Dadurch müssen sich Käufer und Bauherren 
immer höhere Beträge leihen. Aus dem Dr. Klein 
Trendindikator Baufinanzierung geht hervor, dass 
die durchschnittliche Darlehenshöhe im Juli 2019 
bei 263.000 Euro lag. Im Vormonat waren es noch 
252.000 Euro, im Juli des Vorjahres 225.000 Euro. 
Die durchschnittliche Sollzinsbindung lag bei 13,87 
Jahren. Käufer können oft nicht mehr die bisher üb-
lichen 20 Prozent Eigenkapital plus Kaufnebenkos-
ten aufbringen. Zwar gibt es auch hier Finanzie-
rungsangebote, dabei ist jedoch gute Bonität gefragt. 

Mängelbesichtigung in  
Begleitung

Macht der Mieter Mängel an der Wohnung geltend, 
darf der Vermieter diese besichtigen, damit er ent-
sprechende Maßnahmen einleiten kann. Er darf 
allerdings nicht beliebige Personen zur Besichti-
gung mitbringen. Zulässig sind nur Handwerker 
oder Sachverständige, aber nicht sachunkundige 
Personen, die lediglich als Zeugen dienen sollen. 
Darauf wies das Landgericht Nürnberg-Fürth hin. 
Aus der im Grundgesetz verankerten Unverletzlich-
keit der Wohnung folge, dass das Besichtigungs-
recht schonend auszuüben sei (LG Nürnberg-Fürth, 
18.06.2018, Az. 7 S 8432/17). 

Das Portal Immowelt hat die Mieten für Singlewohnungen in den 68 deutschen 
Hochschulstädten untersucht. Bemerkenswert ist, dass die Mieten für diese  
oft von Studenten genutzten Wohnungen im Vergleich zum letzten Jahr in  
30 Städten stabil blieben oder sogar sanken. Dazu gehören München, Nürn-
berg und Bremen mit Reduzierungen um jeweils drei Prozent, sowie Konstanz 
(zwei Prozent) oder Gießen (sechs Prozent). Grund ist ein Sättigungseffekt: Die 
Grenze des für Studenten noch Bezahlbaren ist schlicht erreicht. Auch im Osten 
Deutschlands sind die Mieten für Studentenwohnungen zum Teil gesunken, so 
etwa in Chemnitz oder Rostock (je fünf Prozent). In Dresden und Magdeburg 
blieben die Durchschnittsmieten gleich. Erhebliche Steigerungen gab es in 
Baden-Württemberg. In Tübingen stiegen die Mieten für Kleinwohnungen  
innerhalb eines Jahres um 22 Prozent, in Stuttgart um 19 Prozent. Steigerungen 
gab es auch in Heidelberg um 14 Prozent und Ulm um 12 Prozent. 
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Umschuldung ohne Gebühren
Viele Immobilienkäufer nehmen nach Ablauf der 
Zinsbindung eine Umschuldung vor. Dazu muss 
der Kreditgeber die gestellten Sicherheiten mit Treu-
handauflagen auf die neue Bank oder Sparkasse 
übertragen. Geldinstitute verlangten für diesen 
Vorgang bisher meist Gebühren. Auf die Klage 
eines Verbraucherschutzverbandes hin hat der  
Bundesgerichtshof jetzt entschieden: Eine Vertrags-
klausel, die dem Kunden für die Umschuldung eine 
Gebühr auferlegt, ist unwirksam. Der Aufwand ist 
mit der Zahlung von Zinsen ausreichend abgegol-
ten (BGH, 10.09.2019, Az. XI ZR 7/19). 

Grundstückskauf ist keine  
außergewöhnliche Belastung 
Anschaffungskosten für ein Grundstück sind keine außergewöhnlichen Belas-
tungen, die in der Steuererklärung geltend gemacht werden können. Dies ent-
schied der Bundesfinanzhof. Eine unter Multipler Sklerose leidende, schwer-
behinderte Frau hatte mit ihrem Mann einen Bungalow gebaut. Da sie keine 
Treppen steigen konnte, musste das Gebäude eingeschossig sein. Um trotzdem 
die gewünschte Wohnfläche zu erreichen, kaufte die Bauherrin ein um  
151 Quadratmeter größeres Grundstück. Die Mehrkosten wollte sie als außer-
gewöhnliche Belastungen von der Steuer absetzen. Das Gericht entschied:  
Absetzbar sind zwar Mehraufwendungen für barrierefreie Duschen, Rollstuhl-
rampen oder Treppenlifte. Die gewünschte Wohnungsgröße hat jedoch nichts 
mit der Behinderung zu tun und ist Privatsache (BFH, 17.07.2014, Az. VI R 42/13).  

Haushalte heizen mehr –  
Sanierung spart Geld

Ein warmer Sommer garantiert keine niedrigen Heizkosten im Winter.
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Der Wärmemonitor 2018 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
zeigt: Die deutschen Privathaushalte haben 2018 im Durchschnitt zwei Prozent 
mehr Heizenergie verbraucht. Seit 2015 ist der Heizenergiebedarf um sechs 
Prozent pro Quadratmeter gestiegen. Teuer wurde dies für Häuser mit Ölhei-
zung: 2018 stieg der Heizölpreis um neun Prozent, während der Gaspreis im 
Schnitt um vier Prozent sank. Rund die Hälfte der Mehrfamilienhäuser wird 
mit Gas beheizt, ein Viertel mit Öl. Der Wärmemonitor zeigt auch die Sanie-
rungsquote: Zwischen 1992 und 2000 schwankte der Anteil der pro Jahr neu 
gedämmten Häuser im Osten Deutschlands zwischen ein und vier Prozent. Im 
Westen stieg er seit 1992 von 0,3 Prozent auf knapp ein Prozent; seit 2016 fällt 
er wieder. Energetische Sanierungen senken den Wärmebedarf.  

Elternunterhalt: Entlastung für erwachsene Kinder 
Können sich Senioren einen Pflegeplatz nicht leisten, springt das Sozialamt 
ein – und nimmt oft die erwachsenen Kinder der Hilfebedürftigen in Regress. 
Denn die gesetzliche Unterhaltspflicht besteht auch für Kinder gegenüber  ihren 
Eltern, und der Anspruch geht in solchen Fällen auf das Sozialamt über. Die 
Geldforderung kommt oft überraschend, manchmal besteht schon seit Jahr-
zehnten gar kein Kontakt mehr zum Elternteil. Immobilien können in Gefahr 
sein, wenn diese nicht zum Wohnen benötigt werden oder aus Sicht der Be-
hörde unangemessen groß sind. Eine geplante Gesetzesänderung soll zum  
1. Januar 2020 mit dem prozessträchtigen Problem aufräumen: Dann sollen 
nur noch Kinder mit einem Einkommen ab 100.000 Euro brutto zahlungs-
pflichtig sein. Eine Auskunftspflicht über das Einkommen soll nur noch beste-
hen, wenn offensichtlich ist, dass die Kinder gut verdienen. 
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Mietpreisbremse verfassungsgemäß
Die sogenannte Mietpreisbremse soll in Ballungsräumen den rasanten Anstieg 
der Mieten verlangsamen. Die gesetzliche Regelung besagt, dass die Miete bei 
einer Neuvermietung in einem ausgewiesenen Gebiet mit angespanntem Woh-
nungsmarkt die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens zehn Prozent über-
steigen darf. Geregelt ist dies in § 556d des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das 
Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 18. Juli 2019 entschieden, 
dass diese Regelung verfassungsgemäß ist. Sie verletze weder die Eigentums-
garantie des Grundgesetzes noch den allgemeinen Gleichheitssatz oder die 
Vertragsfreiheit. Die Schaffung neuer und moderner Wohnungen werde da-
durch gesichert, dass Neubauten und Wiedervermietungen nach umfassender 
Modernisierung von der Regelung ausgenommen sind (BVerfG, Az. 1 BvL 1/18).

Wohnungseigentum:  
Zwei Wohnungen, zwei Stimmen?
Wie viele Stimmen ein Wohnungseigentümer in der Eigentümerversammlung 
hat, richtet sich nach dem Abstimmungsverfahren. Gehören ihm zwei Woh-
nungen, hat er nach dem Kopfteilprinzip trotzdem nur eine Stimme. Bei An-
wendung des Objektstimmrechts sind es jedoch zwei Stimmen. Werden beide 
Wohnungen miteinander vereinigt, hat er nach beiden Verfahren nur noch 
eine Stimme. Dies geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Dortmund hervor. 
Der gesetzliche Normalfall ist die Abstimmung nach dem Kopfteilprinzip.  
In der Teilungserklärung kann jedoch ein anderes Abstimmungsverfahren,  
wie beispielsweise das Objektstimmrecht, festgelegt werden (AG Dortmund, 
14.06.2019, Az. 514 C 4/19).

Schlüsselübergabe beim  
Wachdienst
Ist der Mietvertrag beendet, muss der Mieter die 
Wohnung zurückgeben. Streit gibt es immer wieder 
darüber, wie die Rückgabe ablaufen muss. Das 
Oberlandesgericht Naumburg befasste sich mit der 
Klage eines gewerblichen Mieters auf Rückzahlung 
seiner Kaution. Nach fristgerechter Kündigung 
durch den Mieter hatten sich beide Seiten nicht auf 
einen Übergabetermin einigen können. Eine Frist-
setzung des Mieters blieb erfolglos. Schließlich 
übergab der Mieter die Schlüssel dem für das  
Gebäude zuständigen Wachdienst. Dem Gericht 
zufolge war dies ausreichend und die Kaution war 
zurückzuzahlen (OLG Naumburg, 10.12.2018, Az. 
1 U 25/18). 

Illegaler Schusswaffenbesitz: 
Fristlose Kündigung
Die Aufbewahrung einer illegalen Schusswaffe in 
einer Mietwohnung ist ein ausreichender Grund für 
eine fristlose Kündigung. Dies entschied das Land-
gericht Berlin. Die Polizei hatte eine Wohnung  
im Zusammenhang mit einem Museumseinbruch 
durchsucht und dabei eine scharfe Pistole samt  
Munition gefunden. Die Mieterin und ihre beiden 
Söhne besaßen keinen Waffenschein. Das Gericht 
bestätigte die fristlose Kündigung der Vermieterin: 
Die unerlaubte Aufbewahrung einer scharfen Waf-
fe mit Munition sei nicht mehr vom vertrags- 
gemäßen Gebrauch einer Mietwohnung umfasst 
und gefährde obendrein den Hausfrieden (LG Ber-
lin, 25.06.2018, Az. 65 S 54/18).
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Umschuldung ohne Gebühren
Viele Immobilienkäufer nehmen nach Ablauf der 
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handauflagen auf die neue Bank oder Sparkasse 
übertragen. Geldinstitute verlangten für diesen 
Vorgang bisher meist Gebühren. Auf die Klage 
eines Verbraucherschutzverbandes hin hat der  
Bundesgerichtshof jetzt entschieden: Eine Vertrags-
klausel, die dem Kunden für die Umschuldung eine 
Gebühr auferlegt, ist unwirksam. Der Aufwand ist 
mit der Zahlung von Zinsen ausreichend abgegol-
ten (BGH, 10.09.2019, Az. XI ZR 7/19). 

Grundstückskauf ist keine  
außergewöhnliche Belastung 
Anschaffungskosten für ein Grundstück sind keine außergewöhnlichen Belas-
tungen, die in der Steuererklärung geltend gemacht werden können. Dies ent-
schied der Bundesfinanzhof. Eine unter Multipler Sklerose leidende, schwer-
behinderte Frau hatte mit ihrem Mann einen Bungalow gebaut. Da sie keine 
Treppen steigen konnte, musste das Gebäude eingeschossig sein. Um trotzdem 
die gewünschte Wohnfläche zu erreichen, kaufte die Bauherrin ein um  
151 Quadratmeter größeres Grundstück. Die Mehrkosten wollte sie als außer-
gewöhnliche Belastungen von der Steuer absetzen. Das Gericht entschied:  
Absetzbar sind zwar Mehraufwendungen für barrierefreie Duschen, Rollstuhl-
rampen oder Treppenlifte. Die gewünschte Wohnungsgröße hat jedoch nichts 
mit der Behinderung zu tun und ist Privatsache (BFH, 17.07.2014, Az. VI R 42/13).  

Haushalte heizen mehr –  
Sanierung spart Geld

Ein warmer Sommer garantiert keine niedrigen Heizkosten im Winter.
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Der Wärmemonitor 2018 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
zeigt: Die deutschen Privathaushalte haben 2018 im Durchschnitt zwei Prozent 
mehr Heizenergie verbraucht. Seit 2015 ist der Heizenergiebedarf um sechs 
Prozent pro Quadratmeter gestiegen. Teuer wurde dies für Häuser mit Ölhei-
zung: 2018 stieg der Heizölpreis um neun Prozent, während der Gaspreis im 
Schnitt um vier Prozent sank. Rund die Hälfte der Mehrfamilienhäuser wird 
mit Gas beheizt, ein Viertel mit Öl. Der Wärmemonitor zeigt auch die Sanie-
rungsquote: Zwischen 1992 und 2000 schwankte der Anteil der pro Jahr neu 
gedämmten Häuser im Osten Deutschlands zwischen ein und vier Prozent. Im 
Westen stieg er seit 1992 von 0,3 Prozent auf knapp ein Prozent; seit 2016 fällt 
er wieder. Energetische Sanierungen senken den Wärmebedarf.  

Elternunterhalt: Entlastung für erwachsene Kinder 
Können sich Senioren einen Pflegeplatz nicht leisten, springt das Sozialamt 
ein – und nimmt oft die erwachsenen Kinder der Hilfebedürftigen in Regress. 
Denn die gesetzliche Unterhaltspflicht besteht auch für Kinder gegenüber  ihren 
Eltern, und der Anspruch geht in solchen Fällen auf das Sozialamt über. Die 
Geldforderung kommt oft überraschend, manchmal besteht schon seit Jahr-
zehnten gar kein Kontakt mehr zum Elternteil. Immobilien können in Gefahr 
sein, wenn diese nicht zum Wohnen benötigt werden oder aus Sicht der Be-
hörde unangemessen groß sind. Eine geplante Gesetzesänderung soll zum  
1. Januar 2020 mit dem prozessträchtigen Problem aufräumen: Dann sollen 
nur noch Kinder mit einem Einkommen ab 100.000 Euro brutto zahlungs-
pflichtig sein. Eine Auskunftspflicht über das Einkommen soll nur noch beste-
hen, wenn offensichtlich ist, dass die Kinder gut verdienen. 
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Mietpreisbremse verfassungsgemäß
Die sogenannte Mietpreisbremse soll in Ballungsräumen den rasanten Anstieg 
der Mieten verlangsamen. Die gesetzliche Regelung besagt, dass die Miete bei 
einer Neuvermietung in einem ausgewiesenen Gebiet mit angespanntem Woh-
nungsmarkt die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens zehn Prozent über-
steigen darf. Geregelt ist dies in § 556d des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das 
Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 18. Juli 2019 entschieden, 
dass diese Regelung verfassungsgemäß ist. Sie verletze weder die Eigentums-
garantie des Grundgesetzes noch den allgemeinen Gleichheitssatz oder die 
Vertragsfreiheit. Die Schaffung neuer und moderner Wohnungen werde da-
durch gesichert, dass Neubauten und Wiedervermietungen nach umfassender 
Modernisierung von der Regelung ausgenommen sind (BVerfG, Az. 1 BvL 1/18).

Wohnungseigentum:  
Zwei Wohnungen, zwei Stimmen?
Wie viele Stimmen ein Wohnungseigentümer in der Eigentümerversammlung 
hat, richtet sich nach dem Abstimmungsverfahren. Gehören ihm zwei Woh-
nungen, hat er nach dem Kopfteilprinzip trotzdem nur eine Stimme. Bei An-
wendung des Objektstimmrechts sind es jedoch zwei Stimmen. Werden beide 
Wohnungen miteinander vereinigt, hat er nach beiden Verfahren nur noch 
eine Stimme. Dies geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Dortmund hervor. 
Der gesetzliche Normalfall ist die Abstimmung nach dem Kopfteilprinzip.  
In der Teilungserklärung kann jedoch ein anderes Abstimmungsverfahren,  
wie beispielsweise das Objektstimmrecht, festgelegt werden (AG Dortmund, 
14.06.2019, Az. 514 C 4/19).

Schlüsselübergabe beim  
Wachdienst
Ist der Mietvertrag beendet, muss der Mieter die 
Wohnung zurückgeben. Streit gibt es immer wieder 
darüber, wie die Rückgabe ablaufen muss. Das 
Oberlandesgericht Naumburg befasste sich mit der 
Klage eines gewerblichen Mieters auf Rückzahlung 
seiner Kaution. Nach fristgerechter Kündigung 
durch den Mieter hatten sich beide Seiten nicht auf 
einen Übergabetermin einigen können. Eine Frist-
setzung des Mieters blieb erfolglos. Schließlich 
übergab der Mieter die Schlüssel dem für das  
Gebäude zuständigen Wachdienst. Dem Gericht 
zufolge war dies ausreichend und die Kaution war 
zurückzuzahlen (OLG Naumburg, 10.12.2018, Az. 
1 U 25/18). 

Illegaler Schusswaffenbesitz: 
Fristlose Kündigung
Die Aufbewahrung einer illegalen Schusswaffe in 
einer Mietwohnung ist ein ausreichender Grund für 
eine fristlose Kündigung. Dies entschied das Land-
gericht Berlin. Die Polizei hatte eine Wohnung  
im Zusammenhang mit einem Museumseinbruch 
durchsucht und dabei eine scharfe Pistole samt  
Munition gefunden. Die Mieterin und ihre beiden 
Söhne besaßen keinen Waffenschein. Das Gericht 
bestätigte die fristlose Kündigung der Vermieterin: 
Die unerlaubte Aufbewahrung einer scharfen Waf-
fe mit Munition sei nicht mehr vom vertrags- 
gemäßen Gebrauch einer Mietwohnung umfasst 
und gefährde obendrein den Hausfrieden (LG Ber-
lin, 25.06.2018, Az. 65 S 54/18).
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Setzen Sie auf unsere 50-jährige Erfahrung wenn es um den
Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht!  

Werner Eisele Haus- und Grundstücksmakler GmbH  
wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein frohes  
Weihnachtsfest und ein glückliches und  
erfolgreiches Jahr 2020 verbunden mit  
vielen positiven Erfolgen und natürlich auch  
Gesundheit und Glück!

Für das unserem Unternehmen entgegengebrachte  
Vertrauen möchten wir uns auf  
diesem Wege herzlich bedanken  
und wir würden uns auf  
ein Wiedersehen freuen!

Ihr 
Werner Eisele Team

WERNER       EISELE
Haus- und Grundstücksmakler seit 1969

Verkauf | Vermietung | Verwaltung | Bewertung

Werner Eisele Haus- und Grundstücksmakler GmbH | Sperberhorst 8 | 22459 Hamburg 
Tel: 040 - 555 35 35 | E-Mail: info@werner-eisele-immobilien.de | www.werner-eisele-immobilien.de

Wertermittlung Ihrer Immobilie!
Sie möchten den aktuellen Marktwert Ihrer Immobilie wissen, weil Sie einen eventuellen Verkauf zum Bestpreis  

beabsichtigen? Wir führen für Sie eine genaue Analyse und Bewertung Ihrer Immobilie durch.  
Wenden Sie sich gern unverbindlich an Herrn Marc Teichmann – Tel. 040 555 35 35 oder  

per E-Mail an teichmann@werner-eisele-immobilien.de. 
Dieser Service ist für Eigentümer kostenlos!

Immobilienpolitik: Neue Gesetze auf dem Weg
Die Bundesregierung beschäftigt sich derzeit intensiv mit Fragen des Wohnens 
und Bauens. Veranlassung dazu geben die Klimaziele, der Wohnungsengpass 
in den Großstädten und das Urteil des Verfassungsgerichtes zur Grundsteuer. 
Der Bundestag hat die Reform der Grundsteuer beschlossen. Mit Hilfe einer 
Öffnungsklausel können die Bundesländer künftig selbst entscheiden, welches 
Berechnungsmodell sie anwenden wollen. Auch für die Maklerprovision gibt 
es neue Regeln: Zukünftig zahlen Käufer und Verkäufer jeweils den hälftigen 
Anteil. Der Gesetzentwurf für ein neues Wohnungseigentumsgesetz soll die 
Handlungsfähigkeit von Gemeinschaften flexibler und effizienter machen. 

Die Bau- und Kauflust von Investoren und privaten Anlegern ist trotz steigender  
Preise ungebrochen – allerdings zeigen sich in den Großstädten erste Grenzen.

Preisentwicklung bei  
Immobilien uneinheitlich 

Zinssenkung ins Unendliche
Finanzexperten hatten in diesem Jahr eigentlich 
mit Zinssteigerungen gerechnet. Stattdessen hat die 
EZB den Einlagezins auf ein Rekordtief gesenkt.  
Wie lange die Niedrigzinspolitik noch dauern wird, 
wagt niemand vorherzusagen. Der Blick nach  
Japan lässt ahnen, was möglich ist: Dort hält die 
Niedrigzinsphase bereits seit 30 Jahren an. 

Mietmarkt – hitzig diskutiert
Die Mieten in Berlin stiegen in zehn Jahren um  
104 Prozent. Das klingt viel, ist absolut betrachtet 
aber mit durchschnittlich 11,60 Euro nur Mittel-
maß. In München liegt der Wert bei 18,60 Euro und 
in Frankfurt am Main bei 14,20 Euro. Die hohe 
Steigerung für Berlin erklärt sich durch den starken 
Zuzug, Sanierungen, aber auch durch den nied-
rigen Ausgangswert von 5,70 Euro im Jahr 2009. 
Drastische Forderungen wie Mietendeckel und Ent-
eignung mögen vor dem Hintergrund der rasanten 
Entwicklung verständlich erscheinen, können aber 
die Wohnungsknappheit nicht beseitigen. 
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Monatlich genehmigte Neubauten
Wohn- und Nichtwohngebäude in Tausend

Wohnungsbau in Deutschland
Von Januar bis Juli 2019 wurden in Deutschland 
insgesamt 196.400 Wohnungen genehmigt. Das 
sind 3,4 Prozent weniger Baugenehmigungen als 
im Vorjahreszeitraum. Diese Zahlen werden wiede-
rum nicht reichen, um die Lücke zu schließen und 
den Wohnungsengpass zu mildern. 

Stadt 2009 2019 Steigerung
 Miete Euro/m² Miete Euro/m²

München 11,50 18,60 62 %
Frankfurt/Main 9,90 14,20 43 %
Stuttgart 8,80 13,00 48 %
Hamburg 8,40 11,80 40 %
Berlin 5,70 11,60 104 %
Köln 8,20 10,90 33 %
Düsseldorf 7,70 10,60 38 %
Nürnberg 6,70 10,00 49 %
Hannover 5,90 8,80 49 %
Bremen 6,40 8,20 28 %

Die deutsche Wirtschaft schwächelt, aber der Immobilienmarkt zeigt sich da-
von im Wesentlichen unbeeindruckt. Die Preise für Wohn- und Gewerbeimmo-
bilien steigen zwar immer noch. Ursächlich dafür sind weiterhin die extrem 
niedrigen Zinsen, die Anleger mangels Alternative auf den Plan rufen. Doch 
am Horizont zeigen sich erste Veränderungen. Die Preise am Wohnungsmarkt 
stiegen im 2. Quartal 2019 mit 6,6 Prozent nicht mehr ganz so stark wie in 
den vorausgegangenen Quartalen. Der vdp-Index für Mehrfamilienhäuser zog 
mit 6,0 Prozent ebenfalls weniger stark an als bisher. Nur die Preise von selbst 
genutztem Wohneigentum erhöhten sich mit 7,3 Prozent stärker als zuvor. 
Dabei verzeichneten die Preise für Eigenheime mit 7,6 Prozent das höchste Plus. 
Beachtlich ist die Entwicklung in den Top-7-Städten Hamburg, Berlin, Frank-
furt, Köln, Düsseldorf, München und Stuttgart. Dort legten die Wohnimmo-
bilienpreise im Vergleich zum Vorjahresquartal „nur“ noch um 4,6 Prozent zu. 
Käufer akzeptieren nicht mehr jeden Preis. Auch das Mietpreiswachstum in 
diesen Regionen verlangsamte sich stärker als im Gesamtmarkt.
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